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 51467 Bergisch Gladbach                                                                                                          

       Bergisch-Gladbach, 26.02.2009

Rheinisch- Bergischer Kreis   

An den Landrat - oder Stellvertretung

Am Rübezahlwald 7 

51469 Bergisch-Gladbach 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Mir liegt eine Rechnung für eine unerwünschte Scheindienstleistung des "Bezirksschornsteinfeger" Rainer H. vor. Herr H. ist weder von mir bestellt worden, noch hat er einen Auftrag erhalten. Die Bezahlung einer Rechnung ist Herrn H. nicht zu gesichert worden.

Handwerksleistungen (z.B. die Reparatur einer Heizungsanlage) als auch hoheitliche Leistungen (z.B. die  Ausstellung eines Personalausweises) bedürfen nach deutschem - und EU-Recht grundsätzlich eines (schriftlichen) Auftrages. Das obsolete, schwarze Gewerbe ist sich der Rückendeckung willfähriger Behörden sicher, wenn der nicht willfährige Bürger nicht gehorcht.   

Von Verbraucherschutz-Organisationen, Haus und Grund Vereinen, als auch von Politikern wird immer wieder davor gewarnt, Forderungen nach zu kommen, für die kein Auftrag erteilt wurde und die keinen Gegenwert erbringen. 

Herr H.: "Ich bin doch nur der 'Weisungsempfänger' und tue nur was ich tun soll. Wenn ich wieder gehen soll, brauchen sie mir das nur zu sagen." 

Herr H. hat sich den Zugang ins Haus zur Durchführung seiner Pseudotätigkeit mit dem Hinweis der "Kehrverweigerung" erzwungen. 

 Herr H. hat einen absolut sauberen, innen glänzenden Edelstahl Kamin demonstrativ scheingefegt, damit ihm nicht vorgeworfen werden kann, Zitat: "Ich hätte nicht's getan." In den Jahren zuvor wurde lediglich der Taschenspieler Trick angewendet. - Zeitaufwand etwa eine Minute - bei voller in Rechnungsstellung. Jeder Handwerker kann für seine Tätigkeit eine Betriebshaftpflicht Versicherung nach weisen - Herr H. nicht. Jeder Handwerker übernimmt eine Garantie für seine Dienste - Herr H. nicht.    

Nach dem "Fegen" wurde eine Emissionsmessung mit einem nicht geeichtem Meßgerät vorgenommen. Das Eichsiegel fehlte ebenso auf der Rußpumpe. Die Überprüfung der Geräte durch die Fegerinnung ersetzt keine Eichung, wie sie für "Umweltmeßgeräte " vorgeschrieben ist. 

Die Vorlage eines ordentlichen Meßberichtes, incl. des Ausdruckes der Meßwerte aus einem geeichten Meßgerät wurde von Herrn H. mit der Bemerkung abgetan: "Das wäre ja noch schöner, wenn sich die Heizungsfirmen selbst kontrollieren dürfen." 

Siehe hierzu auch die Strafbestimmungen bzgl. Eichgesetz § 2 und Eichordnung! 

Ich erhebe hiermit Beschwerde gegen den mir zwangszugeteilten BSM, Herrn H. 

Begründung: 

Herr H. verwendet bei besagter Show ungeeichtes "Meßgerät". Dies widerspricht klar den Bestimmungen des Eichgesetzes und der Eichordnung. 

Ich beantrage hiermit förmlich die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens über dessen Verlauf  ich um Mitteilung bitte. Sollten Sie sich für diese Anzeige nicht für zuständig halten, so bitte ich um Weiterleitung des Verfahrens dorthin, wo es nach Ihrer Ansicht zu bearbeiten ist. 

Da sich Herr H. als der bedauernswerte Weisungsempfänger immer wieder hinter dem Weisungsgeber (seiner Behörde, dem Landrat / dem Staat) versteckt, also der Staat der Auftraggeber dieser Scheindienstleistung ist, kann eine Rechnungsstellung doch nur Seitens der Behörde / des Staates erfolgen. 

Allein zur Vermeidung der durch Ihre Behörde zu erwartenden Zwangsbeitreibung der Gebührenrechnung (des Herrn H.) komme ich dieser zuvor! Dies jedoch vorweg, ohne jede Anerkennung eines Rechtsanspruches und unter ausdrücklichem Rückforderungsanspruch. Hierfür benötige ich die Bankverbindung, die Sie mir mitteilen mögen.  

In einem Staat, der für Scheindienst leistende "Handwerker" als Inkassobüro fungiert stimmt etwas nicht. Jeder Vermieter, jeder Bäcker, jeder Metzger, jeder Tante-Emma-Laden würde sich über solche Hilfen freuen, zumal hier echte, erwünschte Leistungen erbracht werden. 

Das Monopol des schwarzen Gewerbes mit brauner Vergangenheit hört es nicht gern und auch der Staat der es schützt will nicht's mehr wissen vom Ursprung des nach wie vor auf NS-Ideologie basierenden Schornsteinfegerwesens, welches mehrfach novelliert (zuletzt: SchfG vom 13.06.1969) in nahezu identischem Wortlaut zur Verordnung über das Schornsteinfegerwesen vom 13.04.1935 geregelt ist.

Danke für die Aufmerksamkeit, 

mit freundlichem Gruß 

PS.: Dieses Schreiben wird an Verschiedene Stellen, u.a. zur Veröffentlichung weiter geleitet.  

